
Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers  

Das Landeski rchenamt  
 

 
Rundverfügung K9/2004  

 
Abschläge auf die Gesamtzuweisung  
hier: Zahlungstermine von Haushaltsjahr 2005 an  

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 
die Zahlung der Vergütungen und Löhne wird vom Januar 2005 an auf den letzten Tag des Monats 
verschoben werden (siehe Rundverfügung G28/2003 vom 9. Dezember 2003). Die Abschlagszahlungen 
auf die Gesamtzuweisung, die bislang zum 15. eines Monats erfolgt sind, werden wir deshalb vom 1. 
Januar 2005 an jeweils  

 
zum 25. eines Monats,  

 
sofern es sich dabei um einen arbeitsfreien Tag handelt, am darauffolgenden Werktag vornehmen.  

 
Die entgegenstehende Regelung in der Rundverfügung K1/2003 vom 14. Januar 2003 tritt zum 31. 
Dezember 2004 außer Kraft.  

 
Mit freundlichen Grüßen  

 
gez. Dr. v. Vietinghoff  

Dienstgebäude:  Rote Reihe 6 
 30169 Hannover 
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Auskunft:  Herr KVOR Wülfing 
Durchwahl:  (05 11) 12 41-253 
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Datum:  12. Oktober 2004 
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